
I.	 Geltungsbereich
Allen Vereinbarungen, Bestellungen und weitergehenden Geschäftsbeziehungen liegen nachfolgende 
Bedingungen zugrunde. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zwingend der Schriftform.
	

II.	 Gegenleistung
(1) Die im Angebot des Auftraggebers genannten Preise gelten für die in der Angebotsangabe zugrunde 
gelegten Auftragsdaten. 
Die Angebotspreise enthalten keine Mehrwertsteuer.
Sie schließen Versicherungen nicht ein.
Transportkosten werden nach Transportart berechnet.
(2) Die Angebotsleistungen enthalten weder kundenbedingte Zusatzleistungen, noch Leistungen, die im 
Angebot nicht ausdrücklich aufgeführt sind. 
(3) Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Projektierungen, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die 
vom Auftraggeber veranlaßt sind, werden berechnet.
(4) An Angeboten, Zeichnungen, Entwürfen usw. behält sich der Lieferant das Eigentums- und  
Urheberrecht vor. Die Angebote und Entwürfe usw. dürfen Dritten, insbesondere Wettbewerbern  nicht 
zugänglich gemacht und nicht zu Ausschreibungszwecken verwendet werden. Bei Nichtannahme des 
Angebots sind sie unverzüglich zurückzugeben.
(5) Die Gültigkeit des Vertrages ist unabhängig von der Genehmigung durch Behörden oder Dritte. 
Deren Beschaffung ist Sache des Bestellers. Soweit die Genehmigung durch den Lieferanten beschafft 
wird, ist dieser Vertreter des Bestellers. Die Kosten und die Genehmigungsgebühren trägt in jedem Falle 
der Besteller. Wird die Genehmigung endgültig versagt, kann der Lieferant die entstandenen Kosten 
zuzüglich 10 % der Auftragssummme verlangen. Dem Besteller bleibt es unbenommen nachzuweisen, 
daß ein Schaden des Lieferanten überhaupt nicht entstanden oder wesentllich geringer ist.
Notwendige Änderungen auch aufgrund behördlicher Auflagen gelten als Auftragserweiterung.

III.	 Zahlungsbedingungen
(1) Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer) ist, wenn nicht anders vereinbart, 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. 
Für Kleinaufträge bis zu einem Wert von 250,00 EUR wird Sofortkasse angestrebt. Ist eine monatliche 
Abrechnung vereinbart, so ist der Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Kalendertagen nach Rechnungs-
datum ohne Abzug zu zahlen.
Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft (Holschuld, An-
nahmeverzug) ausgestellt.
(2) Bei Bereitstellung außergewöhnlich großer Papier- und Kartonmengen, besonderer Materialien oder 
Vorleistungen kann hierfür Vorauszahlung verlangt werden.
(3) Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung  
aufrechnen.
Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne des HGB ist, stehen Zurückbehaltungs- und Aufrech-
nungsrechte nicht zu.
Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der Auftragnehmer seinen 
Verpflichtungen nach Abschnitt VI 3 nicht nachgekommen ist.
(4) Versand- oder montagefertig gemeldete Ware, die vom Besteller innerhalb von 5 Werktagen nicht 
abgerufen wird, wird auf Kosten und Gefahr des Bestellers eingelagert. Gleichzeitig erfolgt Rechnungs-
stellung.

IV.	 Zahlungsverzug
(1) Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsschluß eingetretenen oder 
bekanntgewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so 
kann der Auftragnehmer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der nicht fälligen 
Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch lau-
fenden Aufträgen einstellen. Dieses Recht steht dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber 
trotz seiner verzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet.
(2) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen von 5 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bun-
desbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

V.	 Lieferung
(1) Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet 
jedoch nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Ware ist nach den jeweiligen Speditionsbedin-
gungen des Transportführers versichert.
(2) Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden.
(3) Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene 
Nachfrist zu gewähren. Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten.  
§ 361 BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auftragswertes 
(Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden.
(4) Betriebsstörungen, sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers, insbe-
sondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt (z.B. Rohstoff- 
oder Energiemangel) berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über 
den Wegfall der Geschäftsgrundlage bleiben unberührt.
(5) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehenden 
Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung ist 
der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine For-
derungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt 
die Abtretung hiermit an.
(6) Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Vorlagen, Filmen, Manuskripten, Roh-
materialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur voll-
ständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

VI.	 Montage
(1) Bei übernommenen Montagearbeiten wird vorausgesetzt, daß sie ohne Behinderung und Verzöge-
rungen durchgeführt werden können.
(2) In den Montagepreisen sind, auch wenn sie als Festpreise vereinbart sind, diejenigen Kosten nicht 
enthalten, die dadurch entstehen, daß durch vom Besteller zu vertretende Umstände Verzögerungen 
eintreten oder zusätzlicher Arbeitsaufwand erforderlich wird. Hierdurch entstehende Aufwendungen an 
Arbeits-, Zeit- und Materialaufwand gehen zu Lasten des Bestellers.
(3) Eventuell erforderliche Fremdleistungen (z.B. Gerüststellung, Maurer- oder Verputzarbeiten) können 
vom Lieferanten im Auftrag und auf Rechnung des Bestellers in Auftrag gegeben werden, wenn dieses 
in schriftlicher Form vereinbart wurde.
(4) Versand oder Transport erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Kosten für eine evtl. 
Transportversicherung trägt der Besteller. Etwaige Transportschäden müssen unverzüglich durch Tat-
bestandsaufnahme gegenüber dem Transporteur festgestellt werden.

VII.	 Gewährleistungen
(1) Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie die zur Korrektur übersandten 
Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckrei-
feerklärung an den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die 
Druckreifeerklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder erkannt werden konnten. 
Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung. 
(2) Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Versteckte  
Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, dürfen nur gegen den Auf-

tragnehmer geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von 6 Monaten, nachdem die 
Ware das Lieferwerk verlassen hat, schriftlich bei dem Auftragnehmer eintrifft. Bei berechtigter Mängel-
rüge ist der Lieferant zur Nachbesserung berechtigt. Läßt er eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Nachbesserung erneut nicht einwandfrei, so hat der Besteller ein Recht 
auf Zahlungsminderung oder, sofern nicht eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist, auf  
Wandlung der Betrages.
(3) Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl unter Ausschluß anderer 
Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des Auf-
tragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinem 
Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
Hat der Auftrag Lohnveredlungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von Druck- und Printerzeugnissen 
zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachte Beeinträchtigung des 
zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurde.
(4) Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, 
es sei denn, daß die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. 
(5) Bei farbigen Reproduktionen in allen Druck- und Printverfahren können geringfügige Abweichungen 
vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich von Andrucken und Auf
lagendruck.
(6) Handelsübliche Farbabweichungen und Materialtoleranzen stellen keinen Mangel dar und berechtigen 
nicht zur Mängelrüge. Für Abweichung in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der 
Auftragnehmer nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den jeweiligen Zulieferanten. In einem 
solchen Fall ist der Auftragnehmer von seiner Haftung befreit, wenn er seine Ansprüche gegen den Zu-
lieferanten an den Auftraggeber abtritt. Der Auftragnehmer haftet wie ein Bürge, soweit Ansprüche ge-
gen den Zulieferanten durch Verschulden des Auftragnehmers nicht bestehen oder solche Ansprüche 
nicht durchsetzbar sind.
(7) Der vom Auftragnehmer bereitgestellte Bogenproof ist vom Auftraggeber vor Druckbeginn auf Rich-
tigkeit zu prüfen. Fehler, die durch die Arbeit des Auftragnehmers entstanden sind, werden innerhalb 
kürzester Frist kostenfrei nachgebessert. Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von der Haftung 
für Folgeschäden frei, es sei denn, dem Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.
(8) Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. 
Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1000 kg 
erhöht sich der Prozentsatz auf 20 %, unter 2000 kg auf 15 %.
(9) Werden Außenwerbeanlagen durch den Lieferanten montiert, ist der Besteller zur unverzüglichen 
Abnahme nach Beendigung der Montage verpflichtet. Bei Verhinderung hat der Besteller die Abnahme 
binnen 12 Werktagen durchzuführen (§ 12 Ziff. 2 VOB Teil B).
(10) Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von 
Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden). Der Ausschluß gilt nicht, 
soweit der Lieferant in Fällen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften zwingend haftet.
(11) Nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen zugestandene Ansprüche, insbesondere Schadenser-
satzansprüche aus Unmöglichkeit, Verzug, Verletzung von vertraglichen Nebenpflichten, Verschulden 
bei Vertragsschluß, unerlaubter Handlung, werden ausgeschlossen, es sei denn, der Lieferant haftet in 
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit zwingend.
(12) Sämtliche Ansprüche gegen den Lieferanten, gleich aus welchem Rechtsgrund, verjähren spätes-
tens 1 Jahr nach Gefahrübergang auf den Besteller, wenn nicht die gesetzliche Verjährungsfrist kürzer 
ist. § 852 BGB bleibt unberührt.

VIII.	 Technische Garantieleistungen
(1) Soweit das Gesetz zwingend nichts anderes vorsieht, übernimmt der Lieferant, ausgenommen für 
Leuchtstofflampen, Glühlampen und Sicherungen, eine Garantie von 12 Monaten für Hochspannungs-
leuchtröhren unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Betriebsdauer von 10 Stunden täglich.
(2) Für Vorschaltgeräte, Schaltgeräte und sonstige elektrische Ausrüstungen werden 6 Monate Garantie 
geleistet.
(3) Darüber hinaus leistet der Lieferant für von ihm gelieferte Anlagen 6 Monate Garantie, für von ihm 
montierte Anlagen 12 Monate.
(4) In allen Fällen müssen die festgestellten Mängel auf Fabrikations- oder Materialfehlern beruhen.
(5) Im Gewährleistungsfall übernimmt der Lieferant die Aufwendungen für die Behebung des Man-
gels, ausgenommen die Kosten für die An- und Abfahrt. Etwaige Kosten für Gerüststellung oder ent-
sprechende Montagehilfseinreichtungen werden jedoch nur bis zur Höhe des ursprünglichen Wertes 
des schadhaft gewordenen Teiles  der Anlage, höchstens bis zum ursprünglichen Wert der gesamten  
Anlage, vom Lieferanten übernommen.
(6) Die Gewährleistungspflicht ist ausgeschlossen, wenn in der beanstandeten Anlage nicht vom  
Lieferanten bezogene Betriebsgeräte oder Zubehör verwendet wurden oder wenn die gelieferten An-
lagen von Dritten nicht vorschriftsmäßig eingebaut oder bei dem Besteller ordnungswidrig betrieben 
worden sind, außerdem, wenn ein vom Lieferanten nicht autorisiertes Unternehmen Eingriffe in die 
Anlage vornimmt.

IX.	 Verwahren, Versicherung
(1) Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienende Gegenstände so-
wie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Ver
gütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit. 
(2) Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haftet der Auftrag-
nehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
(3) Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die 
Versicherung selbst zu besorgen.

X.	 Periodische Arbeiten
Verträge über regelmäßig wiederkehrende Arbeiten können nur mit einer Frist von mindestens 3 Monaten 
zum Schluß eines Monats gekündigt werden.

XI.	 Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte, insbesondere  
Urheberrechte Dritter, verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen 
Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

XII.	 Impressum
Der Auftragnehmer kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in geeig-
neter Weise auf seine Firma hinweisen. Der Auftraggeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn 
er hieran ein überwiegendes Interesse hat.

XIII.	 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und 
Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesse ist der Sitz des Auftragnehmers, 
wenn er und der Auftraggeber Vollkaufleute im Sinne des HGB sind.
(2) Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt.
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